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1. Wertermittlungsgrundlagen 
 
 
1.1. Verwendete Unterlagen: 
 
 
- Grundbücher und Grundakten St. Ilgen, Grundbuch 87 Band I und II und 

Grundbuch 261 
 

- Grundbuchauszug Grundbuch Blatt 288 vom 09.12.2022 
 
- Teilungserklärung vom 12.04.1972 

 
- Abgeschlossenheitsbescheinigung Landratsamt Heidelberg vom 16.03.1972 

 
- Lageplan Maßstab 1:500 aus den Aufteilungsplänen 

 
- Wohnflächenberechnung aus der Teilungserklärung 

 
- Ansichten, Schnitte und Grundrisse aller Ebenen 

 
- Energieausweis Ista Deutschland GmbH, Ronny Thieme vom 29.06.2018, Wal-

ter-Köhn-Straße 4 d, 04356 Leipzig 
 

- Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabrechnung 2021 
 

- Protokolle Eigentümerversammlung vom 24.06.2021 und 07.11.2022 
 

- Grundriss Kellergeschoss mit Lage der Kellerräume und der Stellplätze 
 

- Baubeschreibung aus der Teilungserklärung 
 

- Bauakten der Stadt Leimen, 4 Bände 
 

- Berechnung des Umbauten Raums und der Bruttogeschossfläche 
 

- Zusammenstellung der Gesamtwohnfläche von Juni 1971 
 

- Baubeschreibung aus den Bauakten 
 

- Erhebungen im Ortstermin 
 
- Internetseite der Stadt Leimen 

 
- BORIS Baden-Württemberg, Bodenrichtwertportal 

 
- Geoportal Baden-Württemberg  

 
- Homepage Gutachterausschuss südlich-östlicher Rhein-Neckar-Kreis 

 
- Ortsplan der Stadt Leimen 
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1.2. gesetzliche Grundlagen (u.a.): 
 
 
- ImmoWertV 

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermitt-
lung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021, gültig ab 01.01.2022 

 
- BauGB, 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017, das zuletzt durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 08. Oktober 2022 geändert worden ist.  

 
- BBodSchG 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) vom 17.03.1998, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar geän-
dert worden ist.  

 
- WEG 

Gesetz über das Wohnungseigentum und Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Januar 2021, geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 07.11.2022 

 
- BGB 

Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Januar 2002, 
zuletzt  geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023  

 
- ErbbauRG 

Gesetz über das Erbbaurecht vom 15.01.1919, zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 7 des Gesetzes vom 
01.10.2013 

 
- WoFlV 

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 
 
- II. BV, 

Zweite Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen in der Fassung vom 12. Okto-
ber 1990, zuletzt geändert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2007 

 
- BelWertV 

Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken vom 12.05.2006, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 der Verordnung vom 14.10.2022, Beleihungswertermittlungsverordnung 

 
- GEG 

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden vom 08. August 2020, zuletzt geändert durch Artikel 18 a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 

 
- BetrKV, 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003, die durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
geändert worden ist. 

 
- LBO 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 05.03.2010, in Kraft getreten am 03.12.2013, zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 

 
- BauNVO 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, die durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 geändert worden ist.  

 
- TrinkwV 

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 
2001) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung 
vom 22. September 2021 
 

- FlurbG 
Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976, zuletzt geändert durch Art. 
17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
 

- BewG 
Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Februar 1991, zuletzt geändert durch Art. 
20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
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1.3. Literatur (auszugsweise): 
 
- Kleiber, Simon 

Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Handbuch und Kommentar 
zur Ermittlung von Marktwerten, Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung 
der ImmoWertV 
10. Auflage 2023 

 
- Kröll, Hausmann, Rolf 

Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung 
5. Auflage 2015 

 
- Grüneberg (vormals Palandt), Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar 

81. Auflage 2022 
 
- Gramlich, Bernhard 

Mietrecht, Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung 
13. Auflage 2015 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen von Peter 
Holzner und Ulrich Renner 
29. Auflage 2005 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien von Ulrich Renner und  
Michael Sohni 
30. Auflage 2012 
 

- Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel 
Baukosten 2020/2021 
Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/Umnutzung 
24. Auflage 

 
- Wertermittlerportal 

Reguvis Verlag, bestehend u.a. aus 
Kleiber digital, Zeitschrift: Der Wertermittler, einschlägige Fachliteratur und Rechtsprechung 
 

- Tillmann/Seitz 
Wertermittlung von Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Seitz 
1. Auflage 2020 
 

- Fischer/Biederbeck 
Roland Fischer, Matthias Biederbeck 
Bewertung im ländlichen Raum 
1. Auflage März 2019 

 
- Tillmann/Kleiber/Seitz 

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und Beleihungswertes von Grundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Kleiber und Wolfgang Seitz# 
2. Auflage 2017 
 

- Stumpe/Tillmann 
Versteigerung und Wertermittlung 
Bernd Stumpe und Hans-Georg Tillmann 
2. Auflage 2017 
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2. Vorbemerkung 
 
 
2.1. Auftraggeber: 
 
 
Amtsgericht Heidelberg 
Vollstreckungsgericht 
Kurfürstenanlage 15 
69115 Heidelberg 
 
 
Beschluss vom 30. Mai 2023 
 
Az.: 3  K 146/22 
 
 
 
2.2. Versteigerungsobjekt: 
 
 
Grundbuch von Leimen Blatt 288 
17/1.000 stel Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an der 2-
Zimmer-Wohnung Nr. 39 mit Küche + Nebenräumen IV. OG mit Kellerraum Nr. 39 
an Grundstück Flurstück-Nummer 2362, Gemarkung St. Ilgen 
Gebäude- und Freifläche  Franz-Liszt-Weg 4, 6   4.352 m² 
 
 
 
2.3. Ortstermin: 
 
 
Mit Schreiben vom 25.07.2023 wurden die Eigentümer angeschrieben und der Be-
sichtigungstermin für den 10. August 2023, 17.30 h anberaumt. Eine Absage des 
Termins durch die Eigentümer erfolgte nicht. 
 
Das Amtsgericht wurde mit Schreiben vom 01. August 2023 über den Ortstermin in-
formiert.  
 
Zum angesetzten Termin war niemand anwesend. Nach Durchführung der Außen-
besichtigung wurde erneut bei den Eigentümern geklingelt. Es erfolgte keine Reak-
tion. Die Besichtigung erfolgte daher insgesamt durch die Unterzeichnerin allein. 
Die Wertermittlung beruht daher ausschließlich auf der äußeren Inaugenschein-
nahme des Objekts sowie den zur Verfügung stehenden Unterlagen.  
 
 
 
2.4. Stichtage:  
 
 
2.4.1. Wertermittlungsstichtag  10. August 2023 
 
 
2.4.2. Qualitätsstichtag   10. August 2023 
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3. Rechtliche Gegebenheiten 
 
 
3.1. Grundbuchstand: 
 
 
Wohnungs-Grundbuch von Leimen, St. Ilgen Blatt 288 
 
 
Bestandsverzeichnis 
 
 
laufende Nr. 1 
 
 
17/1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
 
Flurstück 2362 Gebäude- und Freifläche  43 a 54 m² 
   Franz-Liszt-Weg 4, 6 
 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 39 bezeich-
neten 2-Zimmer-Wohnung mit Küche und Nebenräumen im IV. Obergeschoss so-
wie dem mit Nr. 39 bezeichneten Kellerraum. 
 
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein besonderes Grundbuch angelegt (Nr. 250 bis 
Nr. 300). 
 
Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigen-
tumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.  
 
Die Veräußerung bedarf der Zustimmung des Verwalters. 
 
Dies gilt nicht im Falle der Veräußerung 
a) durch derzeitigen Eigentümer. 
b) an den Ehegatten oder Verwandte in gerader Linie. 
c) durch den Insolvenzverwalter oder im Wege der Zwangsvollstreckung. 

 
Wegen Gegensand und Inhalt des Sondereigentumswird auf die Bewilligung vom 
12. April 1972 Bezug genommen. 
 
Aus Grundbuch Nr. 87 hierher übertragen. 
Eingetragen am 30.05.1972. 
 
 
Bestand und Zuschreibungen: 
 
Nr. 1 bei Neufassung des Bestandsverzeichnisses als Bestand eingetragen am 
29.06.2007 
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Abteilung II:  
 
 
laufende Nr. 3 
 
 
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. 
Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts Heidelberg, -Vollstreckungsgericht- vom 
24.11.2022 (3 K 146/22). 
Eingetragen (NAN025/408/2022) am 09.12.2022 
 
 
 
Anmerkung 1: 
 
Im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs findet sich kein Hinweis auf den Stell-
platz. In der Teilungserklärung ist jedoch ausdrücklich erwähnt: 
 

„Alleinbenutzungsrecht“ an dem mit „38“ bezeichneten Abstellplatz in 
der Tiefgarage.  

 
Ergänzend wird auf § 7 der Teilungserklärung verwiesen. Dieser lautet: 
 

„Die auf dem Grundstück befindlichen Abstellplätze stehen jeweils 
demjenigen Miteigentümer zur Alleinbenutzung zu, dem der Abstell-
platz in der Teilungserklärung vom 12. April 1972 zugeteilt ist (§ 15 
WEG)“.  

 
Der Pkw-Stellplatz Nr. 38 wird bei der nachfolgenden Bewertung als Sondernut-
zungsrecht berücksichtigt.  
 
 
Anmerkung 2: 
 
In der Eigentümerversammlung vom 07.11.2022 wurde gemäß vorgelegtem Proto-
koll beschlossen, die im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs eingetragenen Ver-
äußerungsbeschränkungen zu ändern. Gemäß Protokoll sollen die entsprechenden 
Anträge beim Grundbuchamt gestellt werden.  
 
Der der Unterzeichnerin vom Gericht übermittelte Grundbuchauszug datiert vom 
09.12.2022. Die beabsichtigte Änderung ist hierin noch nicht vollzogen.  
 
 
 
3.2. Wertbeeinflussende Rechte und Belastungen: 
 
 
Sonstige nicht eingetragene Rechte sind nicht bekannt. Bei der Bewertung wird in-
soweit Lastenfreiheit unterstellt. 
 
Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs eingetragen sind, sind 
in der Verkehrswertschätzung nicht berücksichtigt. 
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3.3. Sonstiges: 
 
 
Die Wertermittlung wurde auf der Basis des besichtigten Objekts sowie den zur 
Verfügung stehenden Unterlagen erstellt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung 
sowie die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit der Genehmigung wurden nicht 
geprüft. Die nachfolgende Wertermittlung unterstellt die formelle und materielle Le-
galität des Bewertungsobjekts und seiner Nutzung. 
 
Soweit dieser Bewertung keine schriftlichen Auskünfte der Behörden beigefügt 
sind, wurden diese jeweils mündlich eingeholt. 
 
 
 
 
4. Grundstücksbeschreibung 
 
 
Das eben gelegene, unregelmäßig geschnittene Eck-Grundstück liegt in Leimen, 
Ortsteil St. Ilgen, dort am südwestlichen Ortsrand. Das Grundstück ist unmittelbar 
an der K 4156 gelegen; diese ist die viel befahrene Verbindungsstraße von Nuß-
loch nach Sandhausen sowie von der B 3 nach Sandhausen und St. Ilgen.  
 
Die K 4156 ist die südliche Grenze des Grundstücks; im Osten wird das Grund-
stück durch die Theodor-Heuss-Straße begrenzt. Diese ist die Hauptzufahrt zum 
Wohngebiet St. Ilgen. Auf der südlich gegenüber der K 4156 gelegenen Seite ist 
das Industriegebiet St. Ilgen mit diversen Gewerbebetrieben, Autohaus, Super-
markt, etc. Im Westen und Norden angrenzend Grundstücke mit Wohnbebauung, 
ebenfalls größere Mehrfamilien-Wohngebäude.  
 
Die Franz-Liszt-Straße selbst ist eine Sackgasse; sie endet unmittelbar am Grund-
stück. Die Zufahrt zum Haus erfolgt über die Theodor-Heuss-Straße, die Johann-
Sebastian-Bach-Straße und dann über die Franz-Liszt-Straße.  
 
Insgesamt deutliche Belastung durch Straßenverkehr, insbesondere auch die viel 
befahrene Ampelkreuzung.  
 
Das Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplans „Schmalzgrube/Waid-
Hessel“, bestandskräftig seit 1971 mit folgenden Festsetzungen: 
 
 
WR-     Reines Wohngebiet 
 
VIII     8 Vollgeschosse, inklusive Penthaus 
 
GRZ 0,4    Grundflächenzahl 0,4 
 
GFZ 1,2    Geschossflächenzahl 1,2 
 
FD     Flachdach 
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Bezüglich der Geschossflächenzahl wurde eine Ausnahmeregelung insoweit ge-
schaffen, als unterirdische Garagengebäude bei der Geschossflächenzahl außer 
Betracht bleiben. Unter Berücksichtigung der Garage verfügt das Gebäude über ei-
ne GFZ von 1,4, ohne die Tiefgarage über die zulässige GFZ von 1,2.  
 
 
Einwohner:   Leimen insgesamt: ca. 27.000 
    Stand: 31.12.2022 
    Quelle: Wikipedia 
 
 
Entfernungen:   Ortsmitte Leimen mit Rathaus, ca. 4 km 
    S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen: ca. 2 km 
 

Geschäfte des täglichen Bedarfs unmittelbar gegen-
über im Industriegebiet, weitere Geschäfte in der 
Ortsmitte von Sandhausen (ca. 3 km) sowie in Leimen 
 
 

Schulen: Grundschule im Ortsteil St. Ilgen, 
desgleichen Werkrealschule 
Realschule in Leimen 
Gymnasien in Heidelberg, Sandhausen und Wiesloch 

 
 
Verkehrsanbindungen: Anschluss an B 3, überörtliche Bundesstraße in ca. 

500 m; Autobahnanschluss A 5 Frankfurt-Karlsruhe, 
Anschlussstelle: Wiesloch/Walldorf ca. 5 km 

 
 
ÖPNV: Buslinie von St. Ilgen zur Stadtmitte Leimen, dort 

Straßenbahn nach Heidelberg 
Busverbindung zum S-Bahnhof, dort Anschluss an 
das regionale S-Bahn-Netz  

 
 
 
 
5. Gebäudebeschreibung 
 
 
5.1. Bauweise und Ausstattung: 
 
 
Mehrfamilien-Wohngebäude, Baujahr 1972/1973 mit insgesamt 51 Wohnungen. 
Das Gebäude besteht aus zwei aneinandergebauten Gebäudeteilen mit gemein-
samem Kellergeschoss, jedoch getrennten Eingängen.  
 
Die nachfolgende Beschreibung beruht auf den Angaben der Baubeschreibung in 
der Teilungserklärung sowie der Baubeschreibung aus den Bauakten der Stadt 
Leimen und den Erhebungen im Ortstermin. Für nicht sichtbare und nicht zugängli-
che Teile kann keine Haftung übernommen werden.  
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Da kein Zutritt zum Haus möglich war, konnten nicht geprüft werden, inwieweit die 
Beschreibungen für das Gemeinschaftseigentum im Inneren des Gebäudes zutref-
fen.  
 
 
Fundamente:    Stampfbeton/Stahlbeton –Streifenfundamente- 
 
 
Außenwände: 
 
Untergeschoss:   30 cm Stahlbeton 
 
Erd- und Obergeschosse:  Bimsmontagewandsteine 
 
Dachgeschoss:   Ytong oder Hohlblock, 25 cm 
 
Innenwände: 
 
Keller:     Stahlbeton 
 
Erd- und Obergeschosse:  tragende Wände, Stahlbeton, 

sonst Bimsmontage-, Wandsteine oder Hohl-
block oder Gipsdielen 

 
Decken:    Stahlbeton-Platten, 16 bis 18 cm 
 
Dach:  Flachdach, Stahlbeton, innenliegende Entwäs-

serung 
 
Dachdeckung:    3 Lagen Bitumenpappe, Rhepanol, bekiest 
 
Zugangstreppe Wohngebäude: Betontreppe mit 10 Stufen, Betonwangen mit 

Metallhandlauf 
 
Balkone:  Stahlbeton-Massivplatten 
 
Brüstung:  Beton 
 
Haustür:  Aluminium mit Drahtglas 
  integrierte Klingel- und Briefkastenanlage 
 
Treppenhaus:  Betonfertigtreppen mit Marmortritt- und Setz-

stufen, Metallhandlauf 
 
Fenster im Treppenhaus: Glasbausteine 
 
Wände:  verputzt und gestrichen 
 
Aufzug:  Thyssen-Krupp, Baujahr 1972 
  6 Personen oder 450 kg 
 
Fenster:  Holz, Isolierverglasung 
 
Fensterbänke:  Außen: Aluminium 
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5.2. Außenanlagen: 
 
 
In den Außenanlagen befindet sich ein kleiner Kinderspielplatz, rechts von der Zu-
fahrt vor dem Gebäude mit Sandkasten, Rutsche und Schaukel. Der Zugang erfolgt 
über eine Treppe vom Zugangsweg zum Haus.  
 
Auf der Nordseite des Grundstücks diverse Pkw-Stellplätze im Freien, teils als 
Sondernutzungsrechte einzelner Eigentümer, teils für Besucher. 
 
Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt entlang der nördlichen Grundstücksgrenze am 
Wohngebäude vorbei. Die Abfahrt zur Tiefgarage befindet sich an der östlichen 
Grundstücksgrenze.  
 
Die Ausfahrt der Tiefgarage ist an der westlichen Gebäudeseite zwischen dem Zu-
gangsweg zu den Hauseingängen und dem Kinderspielplatz. 
 
Stellplätze und Zufahrtsbereiche sind mit Betonverbundpflaster belegt. Der Zu-
gangsweg zum Haus besteht aus Waschbetonplatten.  
 
An der gesamten Südseite des Hauses, Bereich oberhalb der Tiefgarage, nur 
Waschbetonplatten und Kies, keine Bepflanzung.  
 
 
 
5.3. Tiefgarage 

 
 

Die Tiefgarage befindet sich teils unter dem Wohngebäude, teils an dessen Südsei-
te.  
 
Stützmauern und Zufahrt sind jeweils aus Beton. Ein- und Ausfahrt verfügen jeweils 
über ein automatisches Rolltor.  
 
Es besteht ein direkter Zugang von der Tiefgarage zu den beiden Häusern und den 
Kellerräumen. 
 
 
 
 
6. Wohnungsbeschreibung 
 
 
Eigentumswohnung, gelegen im 4. Obergeschoss, nach Osten und Norden ausge-
richtet.  
 
 
6.1. Raumaufteilung: 
 
 
Gemäß Plänen besteht die Wohnung aus zwei Zimmern, Küche, Flur, Diele zwei 
kleine Abstellnischen, Bad mit WC (fensterlos) und Balkon. Die Wohnfläche beträgt 
ca. 75 m² bei Ansatz des Balkons mit ¼ der Grundfläche als Wohnfläche. Balkon 
und Küche sind nach Osten, das Schlafzimmer nach Norden ausgerichtet.  
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6.2. Ausstattung: 
 
 
Mangels Innenbesichtigung können keine Angaben zum Zustand und der Ausstat-
tung der Wohnung gemacht werden. Unterstellt wird eine durchschnittliche Ausstat-
tung. Sollte der tatsächliche Zustand hiervon abweichen, kann sich der Verkehrs-
wert ggf. ändern. 
 
 
 
 
7. Baumängel, Bauschäden, notwendige Instandsetzungen 
 
 
7.1. Vorbemerkung: 
 
 
Baumängel sind Schäden, die bereits von Anfang an am Gebäude vorhanden sind, 
z.B. aufgrund fehlerhafter Planung oder mangelhafter Bauausführung. 
 
Bauschäden resultieren üblicherweise auf unterlassener Instandhaltung oder sind 
Folgen von Baumängeln oder sonstigen, von außen auf das Gebäude einwirken-
den Ereignissen. 
 
Instandsetzungsmaßnahmen sind solche zur Wiederherstellung des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs des Bewertungsobjekts, soweit es sich nicht um darüberhin-
ausgehende Modernisierungsmaßnahmen handelt. Auch die Beseitigung von 
Baumängel und Bauschäden stellen Instandhaltungsmaßnahmen dar. 
 
Modernisierung ist ein Eingriff in das Bauwerk, welches zu einer verbesserten 
Funktion und Gebrauchsmöglichkeit führt. Umfassende Modernisierungsmaßnah-
men können ggf. zu einer verlängerten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des 
Objekts führen. 
 
 
 
7.2. Gemeinschaftseigentum: 
 
 
Bei der Außenbesichtigung waren keine offensichtlichen Mängel oder Schäden am 
Gebäude und den zugänglichen Teilen der Garagenanlage erkennbar.  
 
Gemäß Protokoll der Versammlung der Wohnungseigentümer vom 24.06.2021 soll-
te die Wärmeversorgung von Öl auf Wärme-Contracting mit Erdgas mit einer Ver-
tragslaufzeit von 10 Jahren umgestellt werden. Die hierfür anfallenden Kosten von 
rund € 33.000,-- sollten aus der Erhaltungsrücklage finanziert werden. Die Umset-
zung des Beschlusses ist bisher nicht erfolgt.  
 
In einer weiteren Versammlung vom 07.11.2022 wurde beschlossen die mit der 
Durchführung beauftragte Firma unter Fristsetzung und ggf. Kündigung des Ver-
trags zur Umsetzung aufzufordern. Zum aktuellen Stand liegen keine Angaben vor.  
 
Die Außenanlagen befinden sich insgesamt in einem sehr gepflegten und saube-
rem Zustand.  
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7.3. Sondereigentum: 
 
 
Zu möglichen Mängeln und Schäden sowie ggf. unterlassener Instandhaltung des 
Sondereigentums können mangels Innenbesichtigung keine Angaben gemacht 
werden.  
 
 
 
 
8. Wertermittlung 
 
 
8.1. Einleitung: 
 
 
Der Verkehrswert wird wie folgt definiert: 
 
 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ (§ 194 BauGB) 

 
 
Ebenso zu berücksichtigen sind künftige Entwicklungen, die aufgrund konkreter Er-
kenntnisse und Tatsachen realistisch zu erwarten sind, nachhaltig Einfluss auf den 
Wert der Immobilie haben und dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entsprechen. 
Daten, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst wurden 
oder werden, haben daher bei der Wertermittlung außer Betracht zu bleiben. 
 
Die verschiedenen Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes sind in der Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) beschrieben und normiert. Dies sind 
gemäß § 6 ImmoWertV das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und 
das Sachwertverfahren, die ggf. auch gemeinsam zur Wertermittlung heranzuzie-
hen sind. Die gesetzlichen Regelungen finden sich in §§ 24-26 ImmoWertV für das 
Vergleichswertverfahren, in §§ 27-34 ImmoWertV für das Ertragswertverfahren und 
in §§ 35-39 ImmoWertV für das Sachwertverfahren.  
 
Die jeweilige Verfahrenswahl richtet sich nach der Art der zu bewertenden Immobi-
lie bzw. des Grundstücks unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr und der jeweiligen Umstände des Einzelfalls. 
 
Zusätzlich sind gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV die besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, soweit diese nach Art und Umfang er-
heblich sind und erheblich von dem üblichen örtlichen Grundstücksmarkt und den 
zugrunde gelegten Modellen abweichen. 
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8.2. Wahl des Wertermittlungsverfahrens: 
 
 
Grundsätzlich sind alle genannten Wertermittlungsverfahren gleichrangig. Die Ver-
fahrenswahl bestimmt sich nach den im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehen-
den Gepflogenheiten. 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in der Regel dann anzuwenden, wenn sich der 
Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen orientiert. Grundlage ist die Wertermittlung 
auf der Basis von zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer Objekte. 
 
Das Ertragswertverfahren findet Anwendung, wenn das Bewertungsobjekt übli-
cherweise zur Erzielung nachhaltiger Erträge (Renditeobjekt) dient. Für den Käufer 
steht die Verzinsung des von ihm investierten Kapitals in Form der durch Vermie-
tung oder Verpachtung erzielten Erträge im Vordergrund. 
 
Das Sachwertverfahren ist in der Regel für solche Objekte anzuwenden, bei denen 
nicht Rendite-Erwägungen im Vordergrund stehen, sondern eine den persönlichen 
Bedürfnissen entsprechende Eigennutzung. Der Verkehrswert wird auf der Grund-
lage der gewöhnlichen Herstellungskosten aller auf dem Grundstück vorhandenen 
baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, Baumängeln 
und/oder Bauschäden, spezifischer Merkmale des Bewertungsobjekts, des Boden-
werts sowie insbesondere der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem jeweiligen 
Grundstücksmarkt ermittelt. 
 
Bei Objekten mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts steht in der Regel der 
nachhaltig erzielbare Ertrag bei der Bildung des Kaufpreises im Vordergrund. Das 
Wertermittlungsobjekt wird derzeit durch die Eigentümer selbst genutzt. Es ist je-
doch auf für eine Vermietung geeignet. Nachfolgend wird das Ertragswertverfahren 
als sachgerechte Wertermittlungsmethode zu Grunde gelegt und die bei einer 
Vermietung marktüblich erzielbare Miete zugrunde gelegt.  
 
Der Ertragswert ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes und des Ertrags der 
baulichen Anlage. 
 
Zudem sind sonstige Wert beeinflussende Umstände zu berücksichtigen, insbe-
sondere Abweichungen vom normalen baulichen Zustand in Folge unterlassener 
Instandhaltung oder aufgrund des Vorhandenseins von Baumängeln und/oder 
Bauschäden, soweit diese nicht bereits im Rahmen eines reduzierten Ertrags oder 
aber ggf. höheren Bewirtschaftungskosten berücksichtigt sind. 
 
Bei der Ertragswertermittlung wurde die Wohnflächenberechnung aus den Bauak-
ten berücksichtigt. Die Maße wurden anhand der Pläne bzw. der Berechnung über-
schlägig geprüft. Offensichtliche Abweichungen oder Unrichtigkeiten waren nicht zu 
erkennen. 
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8.3. Ertragswertermittlung: 
 
 
Wfl. ca.   75 m²    x   9,-- €/m²   = €    675,-- 
Stellplatz in der Tiefgarage     €      35,-- 
 
monatlicher Rohertrag     €    710,-- 
 
abzgl. 25 % Bewirtschaftungskosten 
inkl. nicht umlagefähiger Betriebskosten   €    178,-- 
 
monatlicher Reinertrag     €    532,-- 
 
 
Jahresreinertrag: 
 
12 x €  532,--    = € 6.384,-- 
 
 
Bodenwert: 
 
 
Grundstücksgröße  4.354 m² 
 
Bodenrichtwert zum 01.01.2023 
inkl. Erschließungsbeiträge je m²   = € 550,-- 
 
angemessener Bodenwert     € 550,-- 
 
4.354 m² x 550 €/m²  =  € 2.394.700 
 
hiervon 17/1.000  stel  Miteigentumsanteil,  € 40.710,-- 
 
 
Reinertrag des Bodens: 
 
€ 40.710,-- x 4 %  gerundet  €    1.628,-- 
 
Ertrag der baulichen Anlage     €    6.384,-- 
abzgl. Reinertrag des Bodens    €    1.628,-- 
 
Gebäude-Anteil      €    4.756,-- 
 
 
Gebäude-Ertragswert: 
 
€ 4.756,-- x 17,29    = €   82.231,-- 
zzgl. Bodenwertanteil      €   40.710,-- 
 
Ertragswert Zwischenwert     € 122.941,-- 
Abschlag für fehlende Innenbesichtigung, 10 %  €   12.294,-- 
 
Ertragswert       € 110.647,-- 
 
Verkehrswert gerundet     € 111.000,-- 
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8.4. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
 
 
Sonstige Grundstücksmerkmale gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV, die im Rahmen der 
bisherigen Wertermittlung nicht berücksichtigt wurden, liegen nicht vor.  
 
 
 
8.5.  Erläuterungen zur Ermittlung des Ertragswertes: 
 
 
Der Liegenschaftszins wurde mit 4 % angesetzt. Unter dem Liegenschaftszins ver-
steht man den Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durch-
schnitt verzinst wird. Damit wird die zu erwartende Entwicklung der Immobilie nach 
allgemeinen Wert- und Ertragsverhältnissen berücksichtigt. 
 
Der Gutachterausschuss des südöstlichen Rhein-Neckar-Kreises hat bisher noch 
keinen eigenen Grundstücksmarktbericht veröffentlicht. Es liegen daher auch noch 
keine Auswertungen aus der Kaufpreissammlung vor, so dass keine empfohlenen 
Liegenschaftszinssätze vorliegen. Zugrunde gelegt werden daher die allgemeinen 
Regeln und Erfahrungswerte sowie die Empfehlungen in der Fachliteratur für Ei-
gentumswohnungen.  
 
Grundsätzlich wird dabei für Eigentumswohnungen in nicht ländlichen Gemeinden 
ein Liegenschaftszinssatz in Höhe von 3,5 % empfohlen, für Eigentumswohnungen 
in ländlichen Gemeinden von 4 %. Zu berücksichtigen ist die Lage des Gesamtob-
jekts an einer vielbefahrenen Straße sowie dem gegenüber liegendem Industriege-
biet und die Größe des Objekts. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren wird ein 
Liegenschaftszins von 4 % zugrunde gelegt.  
 
Bei dem Gebäude wird gemäß der ImmoWertV 2022 eine Gesamtnutzungsdauer 
von 80 Jahren zugrunde gelegt. Ausgehend von einer Fertigstellung des Anwesens 
im Jahr 1973 und somit einem Gebäudealter zum Wertermittlungsstichtag von 50 
Jahren ergibt sich eine Restnutzungsdauer des Gebäudes und der Wohnung von 
30 Jahren. Bei einem Liegenschaftszins von 4 % und einer Restnutzungsdauer von 
30 Jahren ergibt sich ein Vervielfältiger von 17,29. 
 
Hinsichtlich der marktüblichen Miete für den Fall einer Fremdvermietung wurden 
einschlägige Internetportale eingesehen. Hier war unter anderem ein Angebot für 
eine Vermietung einer Wohnung im selben Objekt mit nahezu identischer Woh-
nungsgröße eingestellt. Dieses sah eine Angebotsmiete von 9,50 €/m² vor. Weitere 
Angebotsmieten für Leimen und St. Ilgen variierten, je nach Größe, Lage und Aus-
stattung zwischen 8,50 € und 10 € je m² Wohnfläche im Monat. Unter Berücksichti-
gung der Lage des Gesamtobjekts sowie der Lage der Wohnung innerhalb des Ob-
jekts wurde eine Miete von 9 €/m² zugrunde gelegt. Diese unterstellt einen durch-
schnittlichen Zustand der Wohnung. Sollte der Ist-Zustand wesentlich vom unter-
stellten Zustand abweichen, kann sich der Verkehrswert ggf. ändern.  
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Beim Ansatz der Bewirtschaftungskosten sowie der nicht umlagefähigen Betriebs-
kosten wurden die letzte Jahresabrechnung sowie der aktuelle Wirtschaftsplan 
2023 für das Gesamtobjekt sowie die Wohnung berücksichtigt. Hieraus ergeben 
sich bezogen auf den Jahresrohertrag Bewirtschaftungskosten von rund 23 %. Für 
den Fall einer Vermietung ist zudem das Mietausfallwagnis zu berücksichtigen, so 
dass insgesamt Bewirtschaftungskosten in Höhe von 25 % zugrunde gelegt wur-
den.  
 
Der Bodenrichtwert wurde den Veröffentlichungen in BORIS, Bodenrichtwertportal 
Baden-Württemberg entnommen. Der Gutachterausschuss des südöstlichen 
Rhein-Neckar-Kreises hat bereits Bodenrichtwerte zum 01.01.2023 veröffentlicht. 
Der dort veröffentlichte Wert wurde als angemessener Bodenwert zugrunde gelegt.  
 
 
 
 
9. Zusammenfassung 
 

 
Bei der Bewertung wurden der derzeitige Zustand des gesamten Objekts und der 
Wohnung sowie die geschilderten Mängel und Schäden berücksichtigt. Beschrie-
ben wurde die vorherrschende Ausstattung des Gebäudes sowie der Wohnung, die 
in Teilbereichen abweichen kann, ohne dass dies einen Einfluss auf den Ertrags-
wert hat. 
 
Bei der Besichtigung des Objekts wurden keine Untersuchungen hinsichtlich der 
Standsicherheit des Gebäudes, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische 
oder pflanzliche Schädlinge im Holz oder Mauerwerk durchgeführt. Ebenso wurden 
keine Untersuchungen hinsichtlich eventueller Altlasten durchgeführt. Bei der Be-
wertung wurden daher kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse unterstellt. Für den 
Fall des Vorliegens derartiger Altlasten wäre der Verkehrswert ggf. zu korrigieren. 
 
Feststellungen vor Ort wurden insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von 
Bedeutung sind. Untersuchungen, die eine Zerstörung der Bausubstanz erfordert 
hätten, wurden nicht durchgeführt. Eine Haftung für nicht erkennbare oder verdeck-
te Mängel sowie für Mängel an nicht zugänglichen Bauteilen muss daher ausge-
schlossen werden. 

   
Vor Ort wurden keine Funktionsprüfungen der technischen Anlagen und Einrich-
tungen durchgeführt. Auch hier wird ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit unter-
stellt. 
 
Gemäß Schreiben aus den Bauakten liegen für das Grundstück keine Baulasten 
bzw. Eintragungen in das Baulastenverzeichnis vor. 
 
Der Verkehrswert wird aus dem Ertragswert abgeleitet und auf  
 
 

€ 111.000,-- 
 

in Worten: einhundertelftausend EURO 
 
 
geschätzt. 
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Die Bewertung habe ich aufgrund einer eingehenden persönlichen Besichtigung 
des Gebäudes und der Außenanlagen ohne Beisein Dritter vorgenommen. 
 
Ich versichere, dass ich in der Sache unbeteiligt bin und die Bewertung eigenhän-
dig und unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhält-
nisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis erstattet habe. 
 
 
 
Heidelberg, den 15. August 2023 
 
 
 
Astrid Sprenger-Hentschel 
Diplom-Sachverständige 
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10. Anlagen 
 
 
- Teilungserklärung vom 12.04.1972 

 
- Lageplan Maßstab 1:500 aus den Aufteilungsplänen 

 
- Wohnflächenberechnung aus der Teilungserklärung, Wohnung Nr. 39 

 
- Ansichten, Schnitte und Grundriss 4. Obergeschoss 

 
- Energieausweis Ista Deutschland GmbH, Ronny Thieme vom 29.06.2018, Wal-

ter-Köhn-Straße 4 d, 04356 Leipzig 
 

- Grundriss Kellergeschoss mit Lage der Kellerräume und der Stellplätze 
 

- Baubeschreibung aus der Teilungserklärung 
 

- Baubeschreibung aus den Bauakten 
 

- vergrößerter Grundriss Wohnung Nr. 39 
 

- Ortsplan der Stadt Leimen, St. Ilgen 
 

- Fotodokumentation mit 13 Lichtbildern 
 
 
 
 
Die Verkehrswertschätzung wurde in 4 Ausfertigungen in Papierform sowie in 2 
Ausfertigungen auf CD-ROM im pdf-Format, davon eine für das Archiv der Unter-
zeichnerin, erstellt. Eine weitere Ausfertigung wurde per Email im pdf-Format an 
das Amtsgericht Heidelberg übermittelt. 
 
 
 
Die vorliegende Verkehrswertschätzung ist nur für den Auftraggeber und den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Jede sonstige Verwendung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung der Unterzeichnerin. 
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11. Fotodokumentation 
 
Diverse Ansichten 
Südwesten 
 

 
 
Nordwesten 
 

 
 
Norden 
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Hauseingang Franz-Liszt-Straße 6 
 

  
 

 
 
 
Stellplätze im Freien und Zufahrt zur Tiefgarageneinfahrt an der Ostseite  
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Einfahrt in die Tiefgarage an der Ostseite des Gebäudes  
 

 
 
Ausfahrt der Tiefgarage an der Westseite, links Zugang zu den Hauseingängen 
 

 
 
 
Blick in die Tiefgarage, Stellplatz Nr. 38 markiert 
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Kinderspielplatz an der Westseite 
 

 
 
 
Zugang zu den Hauseingängen an der Südseite des Gebäudes 
keine Begrünung, Waschbetonplatten und Kies 
 

 
 
 


